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1. Veranstaltungen für Studierende 

Lehrveranstaltungen für Studierende im außerordentlichen Lehrbetrieb Planung  >  10 Teiln. 

Vortrag 45 Minuten max. 65 € 
Blockseminar je Halbtag 180 Minuten max. 260 € 

Pauschaler Übernachtungskostenzuschuss für Studierende bei externen Blockseminaren mit einer 
Dauer von mehr als 1 Tag maximal 40 € je Person und Nacht nach Vorlage der Belege. Die Erstattung 
von Reisekosten für Lehrende erfolgt in Anlehnung an das Landesreisekostengesetz (LRKG). 

 

2. Veranstaltungen für Lehrende 

Fortbildungsveranstaltungen für Lehrende Planung  >  10 Teiln. 

Vortrag 45 Minuten max. 150 € 
Vortrag 90 Minuten max. 300 € 

Die Erstattung der Reisekosten erfolgt für Vortragende und Teilnehmende in Anlehnung an das LRKG. 

 

3. Veranstaltungen im Rahmen der Hochschulöffentlichkeit 

Veranstaltungen im Rahmen der Hochschulöffentlichkeit Planung  >  100 Teiln. 

Vortrag 45 Minuten max. 150 € 
Vortrag 90 Minuten max. 300 € 

Die Erstattung der Reisekosten erfolgt für Vortragende in Anlehnung an das LRKG.  
Die Hochschulöffentlichkeit umfasst die Studierenden, die Lehrenden sowie das übrige Personal der 
Hochschule. Externe Gäste sind zulässig. 

 

Anhang: Die wichtigsten Sätze gemäß LRKG und Seminarraumpauschale 

Tagegeld bei einer Reisedauer von mindestens 8 Stunden  6 € 
Tagegeld bei einer Reisedauer von mindestens 14 Stunden  12 € 
Tagegeld bei einer Reisedauer von einem vollen Kalendertag  24 € 
Übernachtungsgeld je Nacht (gegen Vorlage der Belege; für Vortragende ggfls. höher) max. 60 € 
Nutzung eines Kraftfahrzeugs für Teilnehmende mind. 16 Ct./km 
Nutzung eines Kraftfahrzeugs für Vortragende  25 Ct./km 

Für die Nutzung eines Seminarraums können je Teilnehmer und Tag bis zu 5 € abgerechnet werden. 
Diese Regelung gilt für externe Lehrenden- und Studierendenseminare. 
Beispiel: 3-tägiges Seminar mit 20 Teilnehmenden: 3 Tage x 20 TN x 5 € = 300 €. 

 


